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Rechtssatz

Intention der Regelung des § 35 VStG ist es, eine Festnahme zur Feststellung der Identität so lange zu vermeiden, bis

alle möglichen Alternativen zur Identitätsfeststellung ausgeschöpft sind. Die Festnahme als Eingri: in das

verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht der persönlichen Freiheit darf nach Au:assung des

Verfassungsgesetzgebers nur als ultima ratio nach Ausschluss anderer gelinderer Möglichkeiten - hier: zur

Identitätsfeststellung - erfolgen; die persönliche Freiheit soll im Einzelfall nur in dem Maß entzogen werden dürfen,

wenn und soweit dies zum Zweck der Maßnahme nicht außer Verhältnis steht (vgl. ErläutRV 134 BlgNR XVII. GP,

5).Intention der Regelung des Paragraph 35, VStG ist es, eine Festnahme zur Feststellung der Identität so lange zu

vermeiden, bis alle möglichen Alternativen zur Identitätsfeststellung ausgeschöpft sind. Die Festnahme als Eingri: in

das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht der persönlichen Freiheit darf nach Au:assung des

Verfassungsgesetzgebers nur als ultima ratio nach Ausschluss anderer gelinderer Möglichkeiten - hier: zur

Identitätsfeststellung - erfolgen; die persönliche Freiheit soll im Einzelfall nur in dem Maß entzogen werden dürfen,

wenn und soweit dies zum Zweck der Maßnahme nicht außer Verhältnis steht vergleiche ErläutRV 134 BlgNR römisch

siebzehn. GP, 5).
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